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Auszug aus der Niederschrift 
zur Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vom 
02.05.2024 

 
 

Öffentlicher Teil 
 
 

TOP 5.4.  Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen für das Haus-
haltsjahr 2023 nach § 83 Abs. 2 GO NRW, Bildung von Ermächtigungsüber-
tragungen aus dem Haushaltsjahr 2023 gem. § 22 Abs. 4 KomHVO 
0409/2024 
Vorberatung 
 

 

Herr Rudel verweist auf die Vorlage und fragt, worum es sich bei den Rückzahlungsfor-
derungen für nicht verbrauchte Fördergelder handelt. 
 
Frau Pott antwortet, dass diese aus dem Aktionsprogramm Integration resultieren. Hier-
bei handelt es sich um ein Förderprogramm, durch das die Verwaltung den Schulen Mittel 
im Nachgang zur Pandemie zur Verfügung stellen konnte. Aufgrund von sehr knappen 
Fristen sind die Schulen nicht in der Lage gewesen, alle Fördermittel auszuschöpfen.  
 
Herr Rudel fragt, ob bis zum Rat entsprechende Zahlen nachgeliefert werden können. 
 
Herr Oberbürgermeister Schulz sagt dies zu. 
 

Beschluss: 
 
1. Der Rat der Stadt Hagen beschließt die in der Anlage 1 dargestellten über- und außer-
planmäßigen Bedarfe nach § 83 Absatz 2 Satz 1, 1. Halbsatz GO NRW sowie die eben-
falls in Anlage 1 aufgeführten Rücknahmen von zwei Bereitstellungen.  
 
2. Der Rat der Stadt Hagen nimmt die in den Anlagen 2 und 3 dargestellten über- und 
außerplanmäßigen Bereitstellungen nach § 83 Abs. 2 Satz 1, 2. Halbsatz GO NRW zur 
Kenntnis. 
 
3. Der Rat der Stadt Hagen nimmt gem. § 22 Abs. 4 KomHVO NRW die in der Anlage 4 
dargestellten Übertragungen von Aufwands-, Auszahlungs- und Kreditermächtigungen in 
das Haushaltsjahr 2024 zur Kenntnis. 
 

Abstimmungsergebnis: 
 

 X 
Die Beratung und Beschlussfassung wird einstimmig auf die Ratssitzung 
am 16.05.2024 verschoben. 
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